
Universität Basel – MAS Marketing und Business Development

• EU- und CH-Internetrecht
• Gesichtspunkte zur Sorgfaltspflicht der Führungskräfte hinsichtlich der gesetzlichen 

Anforderungen (Compliance)

___________________________________________________________________________________________________

Lukas Fässler
Rechtsanwalt & Informatikexperte
FSDZ Rechtsanwälte & Notariat AG
Zugerstrassse 76B
CH-6340 Baar
+41 +41 727 60 80
www.fsdz.ch
faessler@fsdz.ch

1

http://www.fsdz.ch/
mailto:faessler@fsdz.ch


0.   Einleitung
1. Digitale Abhängigkeit im Unternehmen

• Sorgfaltspflichten der Führungskräfte
• Verantwortung der Führungskräfte
• Governance- und Compliance-Grundsätze 

2. Das neue Datenschutzrecht in der CH und EU
 
3. Internetrecht (EU und CH)

• Einführung
• Allgemeine Grundsätze 
• CH-Internetrecht im Allgemeinen
• EU-Internetrecht im Allgemeinen
• Gefahren der Nichtkonformität zum EU-Internetrecht

4. EU Internetrecht - Anforderungen

Inhaltsübersicht.  (1)
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4. Einzelne EU-gesetzliche Anforderungen im eCommerce
• Anbieterkennzeichnung und Impressumspflicht
• Produktekennzeichnungen
• Warenkorb und Bestätigungsmail
• Sondergesetz Deutschland – Button-Gesetz
• Sondergesetz Deutschland – Neue Verpackungsvorschriften
• Influencer-Marketing
• Widerruf und Streitbeilegung
• Allgemeine Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärung
• Rechtswahlklauseln
• Gerichtsstandsklauseln
• Urheberrechte im Onlineshop

Praxisübung
Beurteilung eines Webshops auf EU-Gesetzeskonformität

Inhaltsübersicht.  (2)
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Praxisübung

• Beurteilung eines Online-Shop auf EU-Konformität
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0. Einleitung
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Ausgangslage

• Hinsichtlich eCommerce, Webshops und Online-Marketing hat 

• die Schweiz sehr wenig geregelt;

• die EU fast alles sehr detailliert geregelt.
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Abgrenzung 1

• Wir betrachten die Anforderungen an den eCommerce im B2C 
(Consumer)-Bereich

• Wir betrachten nicht die Anforderungen für den Online-
Handel im B2B-Bereich

Achtung: hier trat am 12.7.2020 die P2B-Verordnung (EU-Verordnung zur Förderung 
von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten 
und Online-Suchmaschinen) in der EU in Kraft – Regelungen für Plattformbetreiber im 
Verhältnis zu ihren kommerziellen Nutzern (Online-Shop-Anbieter). 

Gute Einführungsunterlagen finden sich unter: 

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/Digitalisierung/P2B/start.html
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Abgrenzung 2

• Wer als CH-Unternehmen „wettbewerblich“ in der EU tätig ist und 
Konsumenten aktiv bewirbt oder beliefert, untersteht der EU-
eCommerce-Gesetzgebung.

• Nach EU-DSGVO zusätzlich: Wer EU-Konsumenten „beobachtet“ 
(Cookies), untersteht dem EU-Datenschutzrecht.

• Werbung nach „Marktortprinzip“ und „Auswirkungsprinzip“
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B2B versus B2C

Business to Business B2B
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§14 BGB).

Business to Consumer B2C
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschliesst, die 
überwiegend  weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können (§13 BGB).

Fernabsatz
Verträge, bei denen der Unternehmer oder eine in seinem Namen oder Auftrag handelnde Person 
und der Verbraucher für die Vertragshandlungen und den Vertragsschluss ausschliesslich 
Fernkommunikationsmittel verwenden (§ 312c BGB).
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Gerichtsentscheide zu B2B oder B2C

URTEIL DES deutschen Bundesgerichtshofes BGH zum B2B-eCommercerecht
BGH-Urteil vom 11.5.2017 – I ZR 60/16 vom 28.9.2017 

Keine technischen Sondervorkehrungen für Online-Händler mehr notwendig, 

um Verbraucher von einer B2B-Einkaufsplattform auszuschliessen. 

«….. genügt es im B2B-Handel, wenn der Online-Händler in seinem Shop reine 
Texthinweise vorsieht, dass die Waren nur an Gewerbetreibende verkauft werden. 
Er ist nicht verpflichtet, den Verkauf an Verbraucher (Konsumenten) durch 
zusätzliche technische Mittel auszuschliessen.“ 
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Anwendbare Rechtsordnungen

• CH-Onlinehändler mit CH-Konsumenten  -> CH-Recht (OR)
• CH-B2B-Händler mit CH-B2B-Unternehmen  -> CH-Recht (OR) 

• CH-Onlinehändler mit EU-Konsumenten      -> Recht des „Verbraucherstaates“
……wenn der Onlinehändler seine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit auf diesen Staat (Konsumenten) 
ausrichtet (Art. 6 Rom I-VO) 

- > zwingende Gesetzesnorm (kann nicht durch AGB übersteuert werden).

Abweichende Rechtswahl innerhalb EU zulässig, darf aber nicht dazu führen, dass dem 
Verbraucher ein höherer Schutz nach dem Recht seines Staates entzogen wird. -> es gilt 
innerhalb der EU immer das nationale Wohnsitzrecht, wenn dieses besser ist für den 
Konsumenten.
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• AGB mit Gerichtsstandsklausel „es gilt CH-Recht“ oder „Gerichtstand ist 
Wallisellen….“ ist bei Handel mit Konsumenten in der EU ungültig.

• Solche Bestimmungen sind unsinnig und gefährden den ganzen Vertrag -> 
Nichtigkeit des Vertrages.

• EuGH-Urteil vom 28.7.2016 c-191/15:

„Es gilt luxemburgisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts…“ ist 
unwirksam. Rechtsanwendung nach den Bestimmungen des Rechts am 
Gerichtsstand des Wohnsitzes des Konsumenten, sofern dieses besser ist…..“

• OLG Oldenburg Beschluss vom 23.09.2014 6  113/14

„Die Klausel „es gilt deutsches Recht“ kann so verstanden werden, dass jede 
Bestimmung des Heimatrechts eines Verbrauchers aus Spanien ausgeschlossen 
ist. Diese Klausel ist unzulässig, weil sie die Sonderbestimmungen für 
Konsumenten mit Wohnsitz in Spanien zum vornherein ausschliesst…..“ 

Anwendbare Rechtsordnungen       (2)
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1.  Digitale Abhängigkeit im Unternehmen

• Sorgfaltspflichten der Führungskräfte
• Verantwortung der Führungskräfte
• Governance- und Compliance-Grundsätze 
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IT-Unternehmung

GL – Geschäftsleitung
Operative Führung

Mitarbeitende
Leistungserbringende

VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

Aktionäre – Aktionariat
Oberstes Organ

Kunden
Kunden

Kunden
Kunden

Kunden
Kunden

Kunden
Kunden

Kunden
Kunden

Kunden
Kunden

Kunden
Kunden

Kunden
Kunden

Teil I
Organe & Verantwortung
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IT-Unternehmung

GL – Geschäftsleitung
Operative Führung
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Aktionäre – Aktionariat
Oberstes Organ

IT-Unternehmung

GL – Geschäftsleitung
Operative Führung
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Leistungserbringende
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1

Aktionäre – Aktionariat
Oberstes Organ
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Aktionäre – Aktionariat
Oberstes Organ
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Der Verwaltungsrat
Oberste strategische Führung

VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

Compliance-Verantwortung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

IT-Unternehmung

GL – Geschäftsleitung
Operative Führung
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VR - Verwaltungsrat
Strategische Führung

IT-Unternehmung

GL – Geschäftsleitung
Operative Führung
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Softlaw:
Standards, Normen und Richtlinien
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Art. 962 Abs. 4 OR
Regelungen zur kaufmännischen Buchführung 

32

Diese Zuständigkeit gilt für alle Verantwortungsbereiche, nicht nur für die Regelungen 
zur kaufmännischen Buchführung. 
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Swiss Code of Best Practice (economiesuisse)
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Standards, Normen & Richtlinien        (2)
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2.  Das neue Datenschutz-Recht in CH und EU
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Datenschutz-Grundverordnung ab 2018

Neues Datenschutzrecht in der EU und CH

39



Seit 1.9.2023 gilt neben der EU-DSGVO 
(seit Mai 2018) nun auch in der Schweiz 
das neue CH-Datenschutzrecht.
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Einleitung
Entstehungsgeschichte   (1)

• Datenschutzrecht stammt in EU und CH aus 1995

• Januar 2012: EU-Kommission schlägt Massnahmen vor zur Aktualisierung und 

Modernisierung der Datenschutz-Richtlinie 95/46/EG und des Rahmen-

beschlusses (polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit) 2008/977/JI

• Ziel:  

EU-weit einheitliche, an das digitale Zeitalter angepasste Regeln für alle 

EU-Staaten, um Rechtssicherheit zu verbessern und Vertrauen von 

Bürgerinnen und Bürger in den digitalen Binnenmarkt zu stärken.
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Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.4.2016 
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum 
freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG

▪ Am 24.4.2016 vom EU-Parlament angenommen.
▪ Bereits seit 25.5.2018 (!!) in Kraft
▪ Gilt ab diesem Datum für alle Akteure, die auf dem Gebiet der EU tätig sind

▪ EU-Verordnung ist in Gesamtheit verbindlich
▪ EU-Verordnung ist in jedem EU-Land unmittelbar anwendbar (keine nationalen 

Gesetze mehr notwendig)
▪ Aber zahlreiche Ausnahmetatbestände (Öffnungsklauseln) eingeführt (z.B. 

Ausdehnung auf juristische Personen möglich -> Österreich)

Die DSGVO

42

Entstehungsgeschichte    (2)



Sachlicher Geltungsbereich       

Art. 2 § 1 DSGVO

▪ DSGVO gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten (nur noch dieser Begriff) sowie für die 
nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem 
Dateisystem gespeichert sind oder werden.

▪ Gilt auch für Profiling-Daten 
Erstellung, Aktualisierung und Verwendung von Profilen  durch Sammlung von (auch im Internet gewonnener) Daten, sowie deren 
anschließende Analyse und Auswertung, zum Zwecke der Identifikation und Überwachung von Personen, auch zur Optimierung und 
Vorhersage des (Direkt)-Marketings oder zum Zwecke der Wahl-, Verhaltens- und Meinungs-beeinflussung.

▪ Gilt für jede Bearbeitung personenbezogener Daten, die sich auf identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Personen beziehen

▪ Gilt für alle natürlichen Personen oder juristische Personen des öffentlichen Rechts 
oder des privaten Rechts, die Daten verarbeiten.
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Sachlicher Geltungsbereich



Räumlicher Geltungsbereich

Art. 3  DSGVO

▪ Erweiterter Anwendungsbereich gegenüber RL 95/46/EG
▪ Extraterritoriale Anwendung (EuGH 2014: Google Spanien)

▪ Kriterium Niederlassung
        Wenn der Verantwortliche seine Niederlassung in der EU hat, unabhängig davon wo die 
       Datenbearbeitung stattfindet.    (§ 3 Abs. 1 DSGVO)

▪ Kriterium Zielmarkt
      Wohnort der von Datenbearbeitung betroffenen Person in der EU (§ 3 Abs. 2 DSGVO)

        Die Niederlassung des Verantwortlichen ist ausserhalb EU, aber die Datenbearbeitung betrifft    
        Waren oder Dienstleistungen, die für Personen in der EU bestimmt sind oder die Bearbeitung betrifft 
        Beobachtung des Verhaltens einer betroffenen Person, soweit deren Verhalten in der Union
        erfolgt (Achtung Cookieseinsatz). 

44

Örtlicher Geltungsbereich   Achtung Ausdehnung  



Gewerbliche Ausrichtung

Wann richtet ein CH-Unternehmen seine gewerblichen Tätigkeiten in ein EU-Land 
aus?

EuGH-Urteil vom 07.12.2010 Rs. C-585/08 und C-144/09
• Nennung von Versandkosten in dieses Land

• Definition des Liefergebietes (z.B. in den AGB)

• Länderflaggen (z.B. im Webauftritt)

• Angepasste Dokumente (z.B. Produktebeschreibungen)

• Sprache des Webshops (z.B. Wahlmöglichkeiten; Achtung CH: Französisch, Italienisch)

• Top-Level-Domain für das jeweilige Land

• Währungsangaben

• Gezielte Werbung
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Die neuen Instrumente 
      des EU- und CH-    
     Datenschutzes
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Rechte der Betroffenen
Übersicht

▪ Recht auf Information     (Art. 13 / 14 DSGVO)
▪ Auskunftsrecht      (Art. 15 DSGVO)
▪ Recht auf Berichtigung     (Art. 16 DSGVO)
▪ Recht auf Löschung («Recht auf Vergessenwerden»)  (Art. 17 DSGVO) 
▪ Recht auf Einschränkung der Bearbeitung   (Art. 18 DSGVO)
▪ Recht auf Mitteilung     (Art. 19 DSGVO)
▪ Recht auf Datenübertragbarkeit    (Art. 20 DSGVO) 
▪ Widerspruchsrecht zur Datenbearbeitung   (Art. 21 DSGVO)
▪ Recht auf Verzicht auf automatisierte Entscheidung  (Art. 22 DSGVO)
▪ Recht auf Benachrichtigung über DS-Verletzungen  (Art. 34 DSGVO)
▪ Schutz von Kindern (Altersgrenze zw. 13-16) durch 
     Zustimmung der Inhaber der elterlichen Verantwortung  (Art. 8 DSGVO)
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Auftragsverarbeiter
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Auftragsverarbeiter       

Art. 4 §8 DSGVO / Art. 5 Lit. k und Art. 9 nDSG

▪ Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 
oder andere Stelle, 

▪ welche die personenbezogenen Daten 
▪ im Auftrag des Verantwortlichen 
▪ verarbeitet.

Es ist der Dritte, der im Auftrag des Verantwortlichen personenbezogene Daten wo auch 
immer verarbeitet. 

Er kommt in eine neue umfassende Mitverantwortung im Rahmen des Datenschutzes

Der Verantwortliche muss den Auftragsverarbeiter kontrollieren (Joint Controllingship)
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Auftragsverarbeiter           (2)
Art. 28 (2 und 3a-h) DSGVO / 9 nDSG
Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeiter
Auftragsdatenverarbeitungs-Vertrag (ADVV)

Verantwortlicher braucht (neue) Verträge (ausdrücklich in Art. 28 Abs. 3 DSGVO) mit 
Auftragsverarbeiter, welche 

• im Detail die aus der Datenschutz-Folgeabschätzung abgeleiteten organisatorischen oder 
technischen Massnahmen vertraglich überbinden, 

• Selber notwendige und aktuelle Massnahmen sicherstellt,
• Gegenstand und Dauer der Verarbeitung regelt (3),
• Art und Zweck der Verarbeitung regelt (3),
• Nur auf dokumentierte Weisung verarbeitet (3a),
• Bearbeitende Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet werden (3b),
• Art der personenbezogenen Daten festlegt (3),
• Kategorien betroffener Personen festlegt (3),
• die Rechte und Pflichten des Auftragsverarbeiters dafür statuiert, 
• die Service Levels für die Massnahmen definiert,
• die Gewährleistung des Auftragsverarbeiters festlegt,
• die Informationspflichten bei Verletzungen regelt,
• die Haftung des Auftragsverarbeiters definiert,
• ein jederzeitiges Auditrecht (Kontrollrecht bez. Einhaltung der vertraglichen Auflagen) 

sicherstellt. 
50



Ausdrückliche Einwilligung Cookies
Koppelungsverbot
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Ausdrückliche Einwilligung       

Art. 4 §11 DSGVO / Art. 6 Abs. 6 nDSG

▪ Ausdrückliche Einwilligung  ist 

▪ jede freiwillig für den bestimmten Fall, 
▪ in informierter Weise und 
▪ unmissverständlich abgegebene Willensbekundung 
▪ in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen 
 bestätigenden Handlung, 
▪ mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit 
 der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen 
 Daten einverstanden ist. 
▪ Die ausdrückliche Einwilligung ist jederzeit widerrufbar 
 (Betroffenenrechte –> eingeschränkte Nutzung –>  Anspruch 
 auf Löschung meiner gespeicherten und verarbeiteten 
 personenbezogenen Daten).
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EuGH-Urteil vom 1.10.2019 – Az. C-673/17
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Der BGH hat im Urteil vom 1.2.2018, III ZR 196/17 neu Folgendes festgehalten: 

• Es braucht in jedem Fall eine ausdrückliche Einwilligung
• Das Markieren eines Feldes in einem Online-Shop kann dieses Kriterium 

erfüllen (Clickwrapping - “Klickkasten-Einwilligung“)
• Die Einwilligung muss für den Konsumenten klar sein, d.h. er muss wissen 

für welche Produkte und Dienstleistungen welcher Unternehmung er 
einwilligt

• Wirksame Einwilligung darf keine anderen Erklärungen oder Hinweise 
enthalten als die konkrete Zustimmungserklärung

• Es braucht also eine ausdrückliche und gesonderte Erklärung
• Die Widerspruchhinweis darf nicht fehlen
• In dieser Erklärung kann der Konsument somit auch für mehrere Kanäle in 

einer Erklärung zustimmen. 

EU ePrivacy-Verordnung in der Pipeline
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Empfehlung 

Koppelungsverbot streng anwenden und auch bei «ersetzbaren» und 
«verzichtbaren» Informations-angeboten jenen Benutzern, die keine 
Einwilligung zur Erhebung von Personendaten erteilen, einen alternativen 
Zugang zum Service ohne Einsatz von Cookies, Social Media Plug-Ins oder 
Tracking-Tools zur Verfügung stellen.

Koppelungsverbot   

(Cookies-Auswahl) 
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EU-Datenschutz-Vertreter
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Nach Art. 27 DSGVO benötigen Schweizer Unternehmen, welche personenbezogene 
Daten von natürlichen Personen mit Niederlassung in der EU verarbeiten oder 
verarbeiten lassen (Auftragsverarbeiter) zwingend einen Datenschutz-Vertreter im EU-
Land, in welchem sie tätig sind. 

Insbesondere CH-Online-Shops, welche Waren oder Dienstleistungen an Konsumenten 
in EU-Länder verkaufen. 

Der Vertreter muss in dem Land niedergelassen sein, in dem der Käufer wohnt oder in 
das die Waren exportiert werden.

EU-Datenschutz-Vertreter     
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Pflichten der Verantwortlichen (UN)
Spezialität Datenschutz-Vertreter

• Für CH-Unternehmen, die nicht in EU niedergelassen sind: (Art. 27 DSGVO)
• Datenschutz-Vertreter in EU-Mitgliedstaat schriftlich 
  benennen, in welchem die natürlichen Personen 
  ihren Wohnsitz haben, deren personenbezogene 
  Daten oder Profiling-Daten bearbeitet werden
  (Deutschland, Frankreich etc. -> separater Flyer mit Angebot)

• Ist Ansprechpartner für Aufsichtsbehörden und Betroffene
• Koordinationsstelle
• Muss Register aller Kategorien von Tätigkeiten der UN führen
• Verantwortliche/Bearbeiter bleibt verantwortlich
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EU-Datenschutz-Vertreter     
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Neue und erweiterte 
EU-Sanktionen
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SanktionenAufsichtsbehörden in EU-Ländern

▪ Direktes Sanktionierungsrecht gegenüber UN

▪ Katalog von Sanktionen      
 (Art. 58 § 2 DSGVO)

▪ Mahnung
▪ Verwarnung
▪ Förmliche Bekanntmachung der UN und des Verstosses
▪ Vorübergehende Beschränkung der Datenbearbeitung
▪ Dauerhafte Beschränkung der Datenbearbeitung
▪ Geldbussen von bis zu € 20 Mio oder 4% des weltweiten Jahresumsatzes

▪ Weitergehender Schaden (Schadenersatz und Zinsen) aus einem 
Gerichtsverfahren bleibt zusätzlich vorbehalten. 
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https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/wp/20171003_wp253.pdf
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Anzeigen von 
Datenschutzverletzungen
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Meldung von Datenschutzverletzungen

Art. 33 und 34 DSGVO

2 neue Benachrichtigungspflichten für Verantwortliche

• Meldung von Verletzungen an die Aufsichtsbehörden (Art. 33 DSGVO)

• Benachrichtigung betroffener Personen (Art. 34 DSGVO)
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Meldung von Datenschutzverletzungen   (2)
Art. 33 DSGVO
Meldung von Verletzungen an die Aufsichtsbehörden (Art. 33 DSGVO)

Im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche 
• unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, 
• nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, 
• diese der zuständigen Aufsichtsbehörde (Art. 55 DSGVO), es sei denn, dass 

•die Verletzung voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen führt.   (Achtung nur „Risiko“, nicht „erhebliches Risiko“)

• Erfolgt die Meldung nicht binnen 72 Stunden, muss die Verzögerung gegenüber der 
Aufsichtsbehörde begründet werden.

• Gleiche Informationspflicht trifft den Auftragsverarbeiter gegenüber dem Verantwortlichen
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Umsetzung und Vorgehen
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1. Inventar der Personendaten in Applikationen (interne und externe) und 
Ablagen erstellen

2. Datenschutzerklärungen auf den neuesten Stand bringen; prüfen ob alle Fälle 

abgedeckt sind, wo das Unternehmen Personendaten beschafft und bearbeitet.

3. Verzeichnis der Bearbeitungstätigkeiten erstellen (Wer macht was mit welchen 

Daten wie -> Prozesslandkarte und Prozessbeschreibung)

4. Vertrag zu Auftragsdatenverarbeitungen (externe) identifizieren und 

Verträge (ADDV) mit Service-Providern anpassen.

5. Auslandtransfers identifizieren und offenlegen (DSE)

6. Prozess für Datenschutz-Folgeabschätzung einführen

7. Datenschutz-Folgeabschätzung durchführen

8. Verzeichnis Technische und Organisatorische Massnahmen (intern und 

extern) festlegen (allenfalls in neue SLA des ADVV mit Providern einbinden) 

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument

Muss-
Dokument
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10.  Prozesse zur Meldung und Benachrichtigung von Verletzungen des Datenschutzes 
und der Datensicherheit einführen 

11. Vorgaben und Prozesse für alle Ersuchen von Betroffenen erstellen oder anpassen.

12.  Automatisierte Einzelentscheide im Unternehmen identifizieren und – sofern 
vorhanden – neu regeln. 

13. periodische Awareness-Schulung durchführen, dokumentieren und Weisungen an 
Mitarbeiter anpassen sowie allenfalls interne Audits vorsehen und dokumentieren.

14. Datenschutzerklärungen (auf Websites, Onlineshops etc.) anpassen. 

15. Online-Shops umfassende Informationspflichten bezüglich Einsatz 
 von Cookies, Profiling-Tools, Targeting-Tools oder Einsatz weiterer 

Erfassungswerkzeuge prüfen und Datenschutzbestimmungen anpassen. 
16. Einwilligungen des Benutzers durch „clickwrapping“ einholen (Modell der 

diversifizierten Zustimmung vorsehen) 

Muss-
Dokument
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https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/de/home/kurzmeldungen/km2024/23012024_leitfaden_tom.html

15. Januar 2024
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Umsetzung EU- und CH Datenschutz      

Quelle: https://www.bitkom.org/Themen/Datenschutz-Sicherheit/Datenschutz/Inhaltsseite-2.html
Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V. (Bitkom)

1

2

3

4

5

6

Online-Shop

7
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Hier sind die wichtigsten Punkte, die Marketingleute einer schweizerischen Unternehmung mit 
einem Webshop bei der Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes (DSG), das am 1. September 
2023 in Kraft trat, beachten sollten:

1. Transparente Datenschutzerklärung: Die Datenschutzerklärung muss klar und verständlich sein. Sie sollte Informationen darüber 
enthalten, welche Daten gesammelt werden, zu welchem Zweck sie verwendet werden und wie lange sie gespeichert werden.

2. Einwilligung zur Datenverarbeitung: Vor der Erhebung personenbezogener Daten muss die ausdrückliche Zustimmung der Nutzer 
eingeholt werden. Dies gilt insbesondere für Marketingmaßnahmen wie Newsletter-Anmeldungen oder personalisierte Werbung.

3. Recht auf Auskunft und Löschung: Nutzer haben das Recht, Auskunft über die gespeicherten Daten zu erhalten und können die 
Löschung ihrer Daten verlangen. Unternehmen müssen Verfahren implementieren, um diesen Anforderungen nachzukommen.

4. Datensicherheit: Es müssen angemessene technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um die Sicherheit der 
personenbezogenen Daten zu gewährleisten und Datenpannen zu vermeiden.

5. Datenverarbeitung durch Dritte: Wenn Dritte (z.B. Dienstleister für Marketing oder Zahlungsabwicklung) mit personenbezogenen 
Daten arbeiten, muss sichergestellt werden, dass auch diese Dritten die Datenschutzbestimmungen einhalten. Verträge zur 
Auftragsverarbeitung sind erforderlich.

6. Cookies und Tracking: Bei der Verwendung von Cookies und Tracking-Technologien muss die Zustimmung der Nutzer eingeholt 
werden. Nutzer sollten die Möglichkeit haben, ihre Cookie-Einstellungen anzupassen.

7. Profiling und automatisierte Entscheidungen: Wenn personenbezogene Daten für Profiling oder automatisierte Entscheidungen 
verwendet werden, müssen die Nutzer darüber informiert werden und haben das Recht, dem zu widersprechen.

8. Schulung der Mitarbeiter: Alle Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, sollten in den neuen 
Datenschutzbestimmungen geschult werden, um sicherzustellen, dass sie die Anforderungen verstehen und einhalten.

9. Dokumentation und Nachweis: Unternehmen sollten alle Prozesse und Maßnahmen zur Einhaltung des Datenschutzgesetzes 
dokumentieren, um im Falle von Prüfungen oder Anfragen nachweisen zu können, dass sie compliant sind.

10. Regelmäßige Überprüfung: Die Datenschutzpraktiken sollten regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um sicherzustellen, 
dass sie den aktuellen gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
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3. Internetrecht I (EU und CH)

• Einführung
• Allgemeine Grundsätze
• CH-Internetrecht im Allgemeinen
• EU-Internetrecht im Allgemeinen
• Gefahren der Nichtkonformität zum EU-Internetrecht
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CH-Internetrecht
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CH-Recht
• Wenige Regeln im UWG und FMG
• Kaufrecht (OR) mit allen branchenspezifischen Anforderungen wie im 

stationären Handel
• Konsument ist grundsätzlich stark und mündig und weiss was er 

bestellt
• Grundsätze wie 

• Impressumspflicht (ja, aber Minimum nach UWG)
• Kein gesetzliches Widerrufsrecht (freiwillig in vielen AGB)
• Bestellvorgang: muss mit einer Bestätigungsmail abgeschlossen 

werden
• Anforderungen an Marketing-Instrumente (Werberecht und 

Datenschutzrecht werden laufend verschärft und an EU 
angeglichen)

• Wohnsitzgerichtsstand für Konsument in CH
• Wenig bis gar keine Urteile zum Online-Recht

CH-Internetrecht 

79



80

CH-Internetrecht 



81



AGB für CH-Konsumenten dürfen aber nicht zwingenden gesetzlichen Normen 
widersprechen (Ausschluss der Haftung -> Art. 100 OR) oder gegen Treu und Glauben im 
Geschäftsverkehr verstossen (Art. 8 UWG, nachfolgend).

AGB können zugunsten der CH-Konsumenten bessere Bedingungen vorsehen, z.B. ein 
freiwilliges Widerrufsrecht einräumen. AGB sind daher zu lesen
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 



CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 
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CH-Internetrecht 



100



EU-Internetrecht
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EU-weit identische Regelungen für

• Informationspflichten im Fernabsatz

• Button-Lösung

• Widerrufsrecht

• Muster-Widerrufsformular

• Zwingende Angaben über Streitschlichtung
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Nicht vollharmonisiert in EU für

• Impressumsangaben (zusätzliche nationale Pflichten)

• Datenschutzrecht (DSGVO ab 25.5.2018) mit 50-60 Öffnungsklauseln 
(z.B. Österreich unterstellt auch die juristischen Personen unter dem 
Schutz der DSGVO)

• Preisangaberecht (z.B. wo muss auf Versandkosten verlinkt werden; D 
sehr streng)

• Produkterecht (spezielle Kennzeichnungspflichten, Rückruf-
bestimmungen)

• Sanktionen bei Rechtsverstössen (Abmahnung, Bussgeld)
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Gefahren der Nichtkonformität zu EU-
Internetrecht 

(eCommerce-Recht)
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Gefahren von Nichtkonformitäten

Verstösse gegen gesetzliche Bestimmungen der EU und der nationalen Gesetze von EU-
Ländern können folgende Rechtsfolgen zeigen:

a. Bussengelder bis EUR 20 Mio im Einzelfall oder 4% des 
Jahresumsatzes eines Konzerns

b. Abmahnung durch Konkurrenten

c. Abmahnung durch Verbände

d. Abmahnung durch Verbraucher- der Wettbewerbszentralen

e. Aussergerichtliche Unterlassungserklärungen gegenüber Konkurrenten, Verbänden, Zentralen 
mit Konventionalstrafe für Wiederholungsfall

f. Urteil wegen Marken- (9%), Urheberrechts- (18%) oder Wettbewerbsverstössen (>70%) mit 
Gerichtskosten, eigenen und fremden Anwaltskosten

g. Administrativverfahren von zuständigen Behörden mit Sanktionen bis zu 
Marktauftrittsverboten (inkl. temporäre oder permanente Schliessung des Online-Shops)
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Kosten der Abmahnungen

• Kosten einer Abmahnung und des sich evtl. anschliessenden Prozesses richten sich nach dem 
sog. Gegenstands- oder Streitwert

• Dieser wird im Prozess vom Gericht nach freiem Ermessen geschätzt und festgelegt 
(Kostenrisiko) und richtet sich nach der wirtschaftlichen Bedeutung des Verstosses

• Verbände dürfen für eine Abmahnung nur eine Pauschale in Höhe von ca. € 200.– geltend 
machen 

• Konkurrenten mit Anwälten dürfen nach Gegenstandswert die Abmahnung verrechnen

• Alle Kosten, die dem Auftraggeber für die Abmahnung entstehen, sind grundsätzlich vom 
Abgemahnten zu erstatten, sofern die Abmahnung berechtigt war

106



Kostenübersicht der Abmahnungen

Gegenstandswert    Anwaltsgebühren

Bis 5‘000.– EUR    492,54 EUR

Bis 10‘000.— EUR    887,03 EUR

Bis 15‘000.— EUR    1‘029,35 EUR

Bis 20‘000.— EUR    1‘171.67 EUR

…………    ………..

Und so weiter    und so weiter 

Nur Abmahngebühren, nicht Gerichts- und Anwaltskosten eines nachfolgenden Prozesses, sofern der Abgemahnte 
nicht freiwillig einlenkt (z.B. Unterlassungserklärung mit bedingter Konventionalstrafe pro jeden nächsten Einzelfall 
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4. Einzelne EU-gesetzliche Anforderungen im 
eCommerce
(nicht abschliessend)
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Anbieterkennzeichnung
Impressumspflichten
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Impressumspflichten

• Impressumspflicht trifft jeden Diensteanbieter für 
geschäftsmässige, gegen Entgelt angebotene Waren 
und Dienstleistungen gegenüber Konsumenten.

•  2 Nr. 1 Telemediengesetz Deutschland:

• Diensteanbeiter ist jede natürliche oder juristische Person, die eigene oder fremde 
Telemedien zur Nutzung bereit hält oder den Zugang zur Nutzung vermittelt. 
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Impressumspflichten    (2)

• Impressumspflicht gilt auch für Portale (Ebay, Amazon). 
• Wer dort einen Shop betreibt, muss ein Impressum bereithalten.

▪ gilt auch für kommerzielle Seiten in Sozialen Netzwerken wie Twitter, 
Facebook etc. 
▪ Der Shop, der hier Seiten unterhält, muss alle Impressumsangaben über diese Seiten 

erreichbar und abrufbar halten. 
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Impressumspflichten    (3)

• Keine Impressumspflichten

• Keine Impressumspflicht besteht für rein private Websites.

• Sobald „Geschäftsmässigkeit“ vorliegt ist keine private Website 
mehr vorhanden.

• Gerichte: Begriff wird weit ausgelegt. Bereits gegeben, wenn z.B. 
Werbebanner vorhanden sind oder wiederholt über eine 
Internetadresse Waren angeboten werden oder Waren mit 
Preisen beschildert werden.  
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Impressumspflichten    (4)

• Formelle Anforderung
• Das Impressum sollte einfach und jederzeit auffindbar sein. Hierzu sollte ein 

Klick auf den Link IMPRESSUM genügen. 

• Der Kunde darf nicht erst lange scrollen müssen, um den Link zum Impressum 
aufzufinden.

• OLG München Urteil vom 12.2.2004 – 29 U 4564/03
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Impressumspflichten    (5)

• BGH-Urteil vom 20.7.2006 – I ZR 185/03
• Es reicht aus, wenn das Impressum von jeder Unterseite der Website über 

zwei Klicks erreichbar ist. Dabei ist es unschädlich, wenn der erste Link mit 
„Kontakt“ und erst der zweite Link mit „Impressum“ bezeichnet wird. 
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Impressumspflichten    (6)

• Praxistipps
• Setzen Sie einen Link in einen Footer, der an jedem Ort der 

Website zu sehen ist oder bieten Sie eine Leiste an der Seite 
an, von der man überall auf das Impressum zugreifen kann. 

• Das Impressum darf nicht in den AGB oder 
Datenschutzerklärung integriert werden. 

• Verwenden Sie die Bezeichnung „IMPRESSUM“ um 
Missverständnisse auszuschliessen. 
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Impressumspflicht     (7)

• Inhalt des Impressums (Muss-Anforderung)
• Name und Anschrift

• Kontaktinformationen

• Angaben zur zuständigen Aufsichtsbehörde

• Registerangaben (Handelsregister)

• Berufsrechtliche Angaben (Branchenverband)

• Angaben zur MwST

• UID – Wirtschafts-Identifikationsnummer

116



Impressumspflichten    (8)

• Name und Anschrift
• Natürliche Personen: 

• Vor- und Familiennamen

• Ladungsfähige Postanschrift (Postfach ungenügend)

• UID (Einzelfirma) und MwSt.-Nummer

• Juristische Personen:
• Vollständiger und korrekter Firmennamen

• Rechtsform

• Sitz

• Name des Vertretungsberechtigten

• UID und MwST.-Nummer
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Impressumspflichten    (9)

• Kontaktinformationen
• E-Mail Adresse 

• Ein weiteres elektronisches oder nicht-elektronisches 
Kommunikationsmittel (z.B. Telefonnummer)

• Weitere Kontaktmöglichkeiten (Fax, ICQ, Facebook, Skype etc.)

• Anrufbeantworter ist zulässig, sofern ein zeitnaher Rückruf erfolgt 
(keine sofortige Reaktion nötig, nicht ausserhalb Geschäftszeiten)
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• Impressum muss leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar bereitgehalten werden

• Bezeichnung “Impressum“ oder verständliche andere Bezeichnung („Anbieterkennzeichnung“

• Unzulässige Bezeichnungen: 
• OLG Hamburg, Beschluss vom 20.11.2002, 5 W 80/02 „Backstage“

• OLG Düsseldorf Beschluss vom 13.8.2013 I-20 U 75/13 „Information“ oder „Info“

• OLG Naumburg Urteil vom 13.8.2011 1 U28/10 „Ich freue mich auf E-Mails“

• OLG München Urteil 11.9.2003, 29 U 2681/03 und BGH-Urteil vom 20.7.2006 (unten) „Kontakt“ genügt

• BGH vom 20.7.2006 (I ZR 228/03): 
• Nicht zu beanstanden, wenn das Impressum erst durch mehrere Links von der Startseite aus zu erreichen ist

• Es reicht, wenn die Erreichbarkeit über 2 Links gewährleistet ist

• LG Stuttgart Urteil vom 11.3.2003 (20 O 12/03)
• Das Bereitstellen der Anbieterkennzeichnungen in den AGB genügt nicht

TIP: Idealerweise ist das Impressum von jeder Seite der Webseite aus mit nur einem Klick erreichbar (dauerhafte Sichtbarkeit in 
Header- oder Fusszeilenbalken)

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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Informationen durch „sprechende Links“
• Grundsätzlich ist der Einsatz der Link-Technologie im Onlineshop zulässig

• Die gewählten Begriffe des Links müssen aber sprechend, d.h. inhaltlich zutreffend sein

BGH-Urteil vom 7.4.2005 I ZR 314/02  (Internetversand 1)

„Ein … Verbraucher …. verfügt erfahrungsgemäss über die Fähigkeit, einen elektronischen Verweis (Link) 
zu erkennen….. Muss aber durch klare und unmissverständliche Hinweise auf den Weg bis hin zum 
Vertragsschluss geführt werden..“

OLG Frankfurt Urteil vom 23.2.2011 6 W 111/10

Die Aufklärung über einen sogenannten Mouseover-Effekt ist unzureichend., weil es vom Zufall abhängt, 
ob die Besucher den Link überhaupt wahrnehmen. 

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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Linkbezeichnung bei Youtube
Wenn im Youtube z.B. Produktefilme angeboten werden, gelten die Pflichten zur Anbieterkennzeichnung 
auch.

LG Trier Urteil vom 1.8.2017 11 O 258/16
“Es reicht ein Link auf die Website des Anbieters, auf der dann ein Impressum sprechend verlinkt ist…“

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
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Einige inhaltliche Fehler im Impressum
• OLG München Urteil vom 14.11.2013 6U 1888/13: „Bezeichnung eines Einzelunternehmers als 

„Geschäftsführer“ ist Wettbewerbsverstoss. Gibt es nicht bei der Einzelunternehmung“

• BGH-Urteil vom 18.4.2013 I ZR 180/12: „Die Rechtsform ist gemäss § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG (D) zwingend 
anzugeben. Fehlt diese, liegt ein Wettbewerbsverstoss vor“

• OLG Frankfurt Urteil vom 14.3.2017: „Dummy-Handelsregisternummer wie Registergericht: 
Amtsgericht 000 oder Registernummer HR 000 ist wettbewerbswidrig“

• OLG Naumburg Urteil vom 13.8.2010 1 U 28/10 und andere Gerichte: „keine funktionierende E-Mail-
Adresse ist wettbewerbswidrig“ 

• OLG Hamm Beschluss vom 3.8.2017 4 U 50/17 und andere Gerichte: „Link auf OS-Plattform fehlt oder 
ich nicht klickbar ist wettbewerbswidrig“

Rechtsprechung
§ 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO

122



Impressumspflicht     

• Angaben des Registers
• Im Handelsregister eingetragene Anbieter müssen das Register und 

die Registernummer angeben. 

• Das gilt auch für ausländische Registereingetragene Firmen (CH-
Onlineshop: www.zefix.ch)
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Impressumspflicht     
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Impressumspflichten    
• Berufsrechtliche Angaben

• Nach § 5 Abs. 1 Nr. 5 TMG müssen die Träger sämtlicher Berufe, 
deren Zulassung gesetzlich geregelt ist oder die eines Diploms oder 
eines Befähigungsnachweises bedürfen, spezielle Angaben in das 
Impressum aufnehmen. 

• Ärzte, Apotheker, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, 
Optiker, Akustiker, Psycho-therapeuten, Heilsberufe (Logopäden, 
Hebammen, Physiotherapeuten etc.) 

• Pflichtangabe: Zulassungskammer, Gesetzlich richtige 
Berufsbezeichnung, Staat der Verleihung, Verweis auf 
berufsrechtliche Regelungen 
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Impressumspflichten    

• Steuernummer und UID
• Gemäss § 5 Abs. 1 Nr. 6 TMG muss der Diensteanbieter eine Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer (MwST-Nummer) angeben, wenn er eine besitzt

• (Umsatz > CHF 100‘000.--): 

Achtung wenn im laufenden Geschäftsjahr Umsatz zunimmt und CHF 100´000.– übersteigt: 
sofortige Registrierungspflicht bei EStV, Abteilung MwST.

• UID ist heute gleich MwST-Nummer
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Impressumspflichten    

• Liquidationsvermerk 
• Unternehmen, die sich in der Abwicklung bzw. in der Liquidation befinden, müssen in ihr 

Impressum einen Liquidationsvermerk aufnehmen.

• Art. 725 OR: Bilanzdeponierung und Anzeigepflicht gegenüber dem Richter

• Hälfte des Aktienkapitals durch Aktiven (Bilanz) nicht mehr gedeckt, sofern keine 
Aussicht auf Sanierung besteht (Entscheid VR).
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Impressumspflichten    

• Sanktionen bei Nichtbeachtung
• Falsches oder fehlendes Impressum sind häufig Grund für Abmahnungen 

(Konsumentenschutzverbänden, Konkurrenz) => hohe Kosten des Prozesses 
(unlauterer Wettbewerb) vor ausländischen Gerichten (Kläger: 
Wettbewerbszentralen, Kosumentenschutzorganisationen oder 
Konkurrenten)

• Ordnungswidrigkeit nach § 16 Abs. 3 TMG: Bussgeld durch Aufsichtsbehörde 
in Höhe von bis zu € 50‘000.– im Einzelfall möglich 
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Impressumspflichten    

• Unnötige und wertlose Angaben im Impressum
• Disclaimer

• Urheberrechtshinweise

• Markenrechte

• AGB und Nutzungsbestimmungen
• Gehören nicht in das Impressum und sind im Übrigen wertlos. 

• Disclaimer mit Haftungsbeschränkung bedarf der Zustimmung des 
Konsumenten, keine einseitige Erklärung möglich.
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Produktebezeichnungen
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Produktebeschreibungen

• Grundsatz 1: alles wie im stationären Handel anführen
• Grundsatz 2: alle wesentlichen Merkmale der Produkte/Dienstleistungen 

anführen

• Produktebilder sind verbindlich
• Ambientefotos: Achtung bezüglich Leistungsumfang
• Energiekennzeichnungen
• Lebensmittel gesetzliche Informationspflichten
• Textilien gesetzliche Kennzeichnungspflichten
• Kosmetikas gesetzliche Informationspflichten
• Spielzeug-Richtlinie beachten
• Batterie-Gesetz beachten
• Nahrungsmittelergänzungsrecht
• Biozid-Verordnung etc.



Waren und Dienstleistungen   (1)

• Präsentation
• Darlegung aller wesentlichen Wareneigenschaften (Haupt- 

und Nebeneigenschaften)

• Hauptstichworte auf Erstauswahlseite

• Details auf Folgeseiten (Verlinkung zulässig)

• Zwingende Angabe nach gesetzlichen Vorschriften (z.B. 
Lebensmittel, Zusammensetzung) 

Gleiche Anschriftspflichten wie im stationären Handel
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Waren und Dienstleistungen   (2)
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Bilder alleine genügen der Produktebeschreibungspflicht nicht



• Weitere Angaben
• Wahrheit und Klarheit
• Aktionen auszeichnen
• Zeitliche Beschränkungen wie beim normalen (Teil-) 

Ausverkauf (allenfalls mit behördlicher Bewilligung und 
Auflagen)

• Warn- und Gefahrenhinweise (Kinder, Alkohol, Tabak 
etc.) wie im stationären Handel

• Angebote müssen vorhanden sein / Verbindung mit 
Lagerhaltung (Lockvogelangebote unzulässig)

• Aktionen ohne Lagerbestände wettbewerbswidrig 

Waren und Dienstleistungen   (3)
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Waren und Dienstleistungen   (4)
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Verwendung von Bildern 

• Produktebeschreibung und Bilder
• Verwendung nur von Abbild des zu verkaufenden Artikels und nicht 

ein Bild, das dem Originalprodukt lediglich ähnlich ist.

• Ist ein Produkt erst in Entwicklung, muss bei der Bilderlegende der 
Hinweis erfolgen „Konstruktionszeichnung“ oder ähnlich

• Keine Bilder verwenden die mit Urheberrechten geschützt sind

• Keine Bilder von markengeschützten Produkten

• Bundesgerichtshof (D) hat im Jahre 2011 entschieden, dass ein Bild ebenso 
wie die textliche Beschreibung verbindlich sein kann, wenn der Kunde auf 
eine bestimmte Eigenschaft vertraut (BGH-Urteil vom 12.1.2011 – VIII ZR 
346/09)
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• Elektronik
• Deutschland hat ein Gesetz über das Inverkehrbringen, die 

Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- 
und Elektronikgeräten (Elektro- und Elektronikgerätegesetz – 
ElektroG) verabschiedet, welches am 24.10.2015 in Kraft getreten 
ist.

• Trifft alle Onlineshop-Betreiber, welche mindestens 400qm 
Verkaufs- oder Lagerfläche aufweisen.

• Registrierungspflicht und Informationspflichten

Spezielle Branchen       
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Spezielle Branchen       

• Arzneimittel
• Im Bereich Arzneimittel sind das Heilmittelwerbegesetz (HWG) und 

das Arzneimittelgesetz (AMG) entscheidend.

• Vertrieb von verschreibungspflichtigen und apothekenpflichtigen 
Medikamenten darf nur durch einen Apotheker erfolgen.

• Spezielle Strafnormen

• Spezielle Voraussetzungen für den Versand

• EuGH-Urteil vom 11.12.2003 – C-322/01

Ein nationales Verbot des Medikamentenversands ins Ausland verstösst gegen 
das Europarecht

143



144



• Kosmetik
• Kosmetika werden durch die EU-Kosmetik-VO geregelt.

• Art. 4: Jedes Kosmetikprodukt bedarf einer verantwortlichen Person 
im Unternehmen.

• Kennzeichnungspflichten des Kosmetikaproduktes einhalten

• Sprachanforderungen an Beschreibungen beachten

• Mindesthaltbarkeitsdatum angeben

• Kein Inverkehrbringen nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums

Spezielle Branchen     
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• Jugendschutz
• Onlinehändler hat das Jugendschutzgesetz (JuSchG) einzuhalten. 

• Abgabe von Alkohol, Tabak, Filme und Computerspiele verboten oder 
eingeschränkt (16/18 Jahre für Alkohol wie in CH)

• Filme und Computerspiele müssen mit Altersbeschränkung 
gekennzeichnet werden. 

Tipp: Zustellung nur über das Post-Ident-Verfahren (D) Identifizierung am 
Postschalter oder gegen Vorweisung von Pass oder ID vor Abgabe an der Haustüre

Spezielle Branchen     
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Werbefotos
Frankreich Kennzeichnungspflicht für manipulierte Fotos

Frankreich
Ab dem 01. Oktober 2017 müssen in Frankreich Modelfotos, die mit Photoshop (oder anderen 
Programmen) bearbeitet wurden, gekennzeichnet werden. Egal ob männlich, weiblich, jung oder alt - 
wenn die Figur eines Models nachträglich per Bildbearbeitung verändert wurde, muss das 
gekennzeichnet werden.

Strafe: mehrere € 10‘000.00 Busse
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Warenkorb und Bestätigungsmail
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Warenkorb und Bestätigungsmail  

Anbieter Konsument

Warenauslage = Einladung zur Füllung Warenkorb

Einladung zur Offertabgabe in Warenkorb

Anbieter Konsument

Anbieter
Konsument

Warenkorb zur Prüfung

Bestätigungsmail

Posteingang

Lagerbestand?
Ablehnung
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• Anforderungen an Warenkorb
• Auflistung der bestellten Waren (Stückzahlen und Preis)

• Korrekturmöglichkeit auf Auswahlbildschirm

• Preisangaben mit allen Details (Nettopreis, MwSt, 
Zusatzkosten, Totalkosten)

• AGB und DSB einbinden

• Bestellbutton ganz am Schluss setzen (Achtung: 
Buttongesetz D)

Warenkorb und Bestätigungsmail  
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• Preisangabenverordnung D (PAngV)
• Gegenüber dem Konsumenten müssen immer die Endpreise 

angegeben werden. Dies bedeutet, dass die Mehrwertsteuer und 
andere Preisbestandteile in den angegebenen Preis 
hineinzurechnen sind. 

Wenn der Unternehmer unter Angabe von Preisen wirbt, muss er vollständige 
Angaben machen. Auch die Werbung in Newslettern muss sich an den 
Anforderungen PAngV messen lassen

BGH-Urteil vom 10.12.2009 – I ZR 149/07

Warenkorb und Bestätigungsmail     
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Warenkorb – Fehler-Plausibilisierungen 

• Vor Versand des Warenkorbes müssen 
• Fehler noch korrigiert werden können
• Die Darstellung der Bestellung muss aktualisiert 

werden, wenn Bestellung geändert wurde.

• Onlineshop-Programme sollten auch Plausibilisierungen 
der Bestellungen hinsichtlich unsinniger Bestellungen 
(Anzahl) durchführen.
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• Nicht zulässig ist es, die Angaben zu Liefer- bzw. Versandkosten unter 
Menüpunkten wie „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ oder „Service“ 
bereitzuhalten, wenn der Bestellvorgang keine Zwangsführung über die 
entsprechenden Seiten vorsieht.

   

 OLG Frankfurt/Main – Urteil vom 6.3.2008 – 6 U 85/7

   OLG Hamburg – Urteil vom 12.8.2005 – 5 U 187/02

Warenkorb und Bestätigungsmail  
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• Es reicht nicht aus, die Angaben zu Liefer- und Versandkosten erst 
nach Einlegen der Ware in den Warenkorb auf dem Bildschirm 
erscheinen zu lassen. Die Belehrung muss bereits zu einem früheren 
Zeitpunkt erfolgen, nämlich dann, wenn sich der Käufer mit dem 
Angebot näher befasst.

   BGH-Urteil vom 4.10.2007 – I ZR 143/04

Warenkorb und Bestätigungsmail  
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• Unzureichend ist es auch, wenn Angaben zu Liefer- oder 
Versandkosten erst über zwei Links abgerufen werden können, die 
nicht deutlich bezeichnet sind.

   OLG Köln – Urteil vom 7.5.2004 – 6 U 4/04

• Gleichfalls unzulässig ist es, wenn sich die Angaben am unteren 
Ende der Internetseite befinden und nur durch Herabscrollen 
sichtbar werden.

   OLG Hamburg – Urteil vom 20.5.2008 – 3 U 225/07

Warenkorb und Bestätigungsmail  
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• Unzureichend ist es auch, wenn der Grundpreis nur dann angezeigt wird, wenn der 
Kunden die Computermaus über das abgebildete Produktebild bewegt (sogenannter 
„Mouseover-Effekt“)

   LG Bochum – Urteil vom 19.6.2013 – I-13 O 69/13

• Der Grundpreis muss – ohne Verlinkung – gemeinsam mit dem Endpreis und „auf einen 
Blick“ wahrnehmbar sein.

   BGH-Urteil vom 26.2.2009 – I ZR 163/09

Warenkorb und Bestätigungsmail  
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Versandkosten

Kammergericht Berlin, Beschluss vom 02.12.2015, Az.: 5 W 
196/15

Online Händler sind verpflichtet, gegenüber dem Verbraucher 
innerhalb der EU alle Transportkosten in die von ihnen 
belieferten Länder anzugeben.

Unser Tipp: Stellen Sie in einer Übersicht die Transportkosten für die von Ihnen 
belieferten Länder zusammen. Weisen Sie in Ihren AGB mit Unterlegung eines 
Links auf diese Übersicht hin. Geben Sie in der Bestellübersicht (Check-Out Box) 
diesen Link auf die Transportkosten nochmals an und weisen Sie die effektiven 
Landesspezifischen Transportkosten im Warenkorb vor dem Kaufen-Button 
explizit aus.
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• Mindestangaben 
• Es muss eine Angabe auf der Website zu finden sein, welche 

Zahlungsmittel akzeptiert werden (Rechnung, Nachnahme, 
Postanweisung, Kreditkarte, Paypal etc.).

• Fallen zusätzliche Gebühren für die Nutzung von bestimmten 
Zahlungsarten an, müssen diese Gebühren separat angegeben 
werden (Achtung: neue Zahlungsrichtlinie PSD2 ab 14.9.2019 in 
Kraft) 

• Zusatzgebühren für Zahlungsmittel nur zulässig, wenn dem 
Verbraucher gleichzeitig eine gängige kostenlose 
Zahlungsmöglichkeit eingeräumt wird (z.B. Zahlung per Lastschrift). 

Zahlungsmittel
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Lieferung - Lieferzeit     

• Lieferzeitangabe
• Die Lieferzeit ist bei der Darstellung des Produktes verbindlich mitzuteilen (Art. 246a § 1 

Abs. 1 Nr. 7 EGBGB.

• Ein genaues Datum muss nicht angegeben werden.

• „Lieferzeit: 2-4 Tage“ ist ausreichend

• „Lieferzeit in der Regel 2-4 Tage ist unzulässig, weil Abweichungen von der Regel nicht im 
voraus zu erkennen sind
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Sondergesetz Deutschland
Button-Gesetz
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Buttongesetz (D) seit 1.8.2012   
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Buttongesetz (D) seit 1.8.2012     (3)
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Warenkorb und Bestätigungsmail  
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Sondergesetz Deutschland 
Neue Verpackungsvorschriften
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• Verpackungsvorschriften der EU
• Jeder Online-Händler in D muss sich gemäss 

Verpackungsverordnung einem DUALEN ENTSORGUNGSSYSTEM 
anschliessen und sich registrieren lassen (z.B. grüner Punkt)

• Es dürfen ausschliesslich Verpackungsmaterialien verwendet 
werden, welche ökologisch abbaubar sind und umweltgerecht 
wiederverwertbar sind

Waren und Dienstleistungen    
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Waren und Dienstleistungen   

https://www.Gesetze-im-internet.de/bundesrecht/verpackv_1998/gesamt.pdf
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Neue Verpflichtungen ab 1.1.2019

Neues Verpackungsregime in EU                          
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Rücknahme Lizenzierungen

Unser Tipp: Klären Sie die Lizenzierungsbedingungen in den 
belieferten Zielländern ab und schliessen Sie entsprechende 
Lizenzverträge für die Rücknahme Ihres Verpackungsmülls.

Länderspezifische Informationen: http://www.pro-e.org/index/html
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Influencer-Marketing
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Für den Konsumenten ist nicht ersichtlich, ob ein Beitrag 
von Unternehmen bezahlte und beeinflusste Werbung 
ist oder ob es sich wirklich um eine Privatperson handelt, 
die auf einer Social-Media-Plattform ihre Informationen 
präsentiert und Tipps gibt. 

Influencer-Marketing     (1)
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Native Advertising – Influencer Marketing – Content 
Marketing beschreiben eine Art von Werbung, die in 
einer Form präsentiert wird, die der sonstigen 
Inhaltsstruktur einer Seite angepasst und so nur schwer 
von redaktionellen Artikeln zu unterscheiden ist. 

Influencer-Marketing     (2)
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Influencer-Marketing     (3)

Ein Unternehmen handelt unlauter nach UWG, wenn es 
Werbung als Information tarnt, also 

• redaktionelle Inhalte zu Zwecken der 
Verkaufsförderung finanziert (Trennungsgebot), 

• ohne dass sich der Zusammenhang aus dem Inhalt 
oder der Art der Darstellung eindeutig ergibt 
(unlauterer Vergleich). 
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Influencer-Marketing     (4)
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Influencer-Marketing     (5)
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Influencer-Marketing          #ad 

• OLG Celle Entscheid vom 8.6.2017 (13 U 53/17): „die Verwendung des Hashtags #ad reicht 
nicht zur Kennzeichnung von Werbung aus“ 

• Das Gericht bejahte einen Wettbewerbsverstoss gemäss § 5 a Abs. 6 UWG (Deutschland) 
durch den Instagram-Post. 

• Das Gericht rügt, dass der Hashtag #ad am Ende eines Beitrags und lediglich an zweiter 
Stelle von insgesamt sechs Hashtags („#blackfriday #ad #eyes #shopping #rabatt 
#40Prozent) steht und führt aus, dass ein durchschnittlicher Nutzer den Hashtag an dieser 
Stelle nicht unmittelbar zur Kenntnis nimmt. 

• Zweifelhaft ist auch, ob Hashtags, die am Ende eines Beitrages stehen, überhaupt 
genügend wahrgenommen werden. 

• Zudem wird der werbliche Charakter des Beitrags dadurch verschleiert, dass sich im Text 
Symbole wie ein lachendes Gesicht und ein Doppelherz befinden. 
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Widerruf und Streitbeilegung
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Widerruf  - Allgemeines    

• Widerrufsfrist des Verbrauchers beträgt für alle 
Verbrauchsgüterkäufe in der EU 14 Tage ab 
Vertragsabschluss.

• Der Verkäufer hat kein Widerrufsrecht.

• Wird der Kunde nicht ordnungsgemäss über sein 
Widerrufsrecht belehrt, beginnt die Frist nicht zu laufen und 
erlischt erst nach 12 Monaten und 14 Tagen (§ 356 Abs. 3 
BGB)
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• Mindestanforderungen
• Es braucht eine Widerrufsbelehrung in der Bestätigungs-E-Mail. Die 

Widerrufsbelehrung muss wortgenau aus EU-Vorlage übernommen 
werden.

• Dem Konsumenten muss ein vorgegebenes Formular für den 
Widerruf zur Verfügung gestellt werden.

• Der Widerruf ist an keine Bedingungen geknüpft.

Widerruf  - Allgemeines    
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Widerruf  - Allgemeines    
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http://www.bmjv.de/DE/Themen/FinanzenUn
dAnlegerschutz/Musterbelehrungen/Musterb
elehrungen_node.html
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Widerruf  - Allgemeines    



Widerruf - Gutschrift auf Kundenkonto 

• Bundesgerichtshof Urteil vom 05-10-2005- Az, VIII ZR 382/04

• In Bezug auf das Rückgaberecht und den Widerruf darf der Online-
Betreiber nicht in Allgemeinen Geschäftsbedingungen festhalten, dass 
der Käufer nur eine Gutschrift auf sein Kundenkonto erhält und die bereits 
geleistete Zahlung nicht zurückerstattet erhält.

• Wenn Geldleistungen auszugleichen sind, so ist der Gegenseite der Geldwert 
zurückzuzahlen. Dafür reicht eine Gutschrift nicht, da es sich dabei um ein 
abstraktes Schuldversprechen handelt, welches lediglich eine neue 
Forderung des Berechtigten gegenüber dem Verpflichtetem begründen kann.

• Unser Tipp: Nach einem Widerruf sind dem Verbraucher alle 
Geldleistungen auf seine Kreditkarte zurückzuerstatten.
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• Rückzahlungsfrist
• Der Onlineshop-Betreiber muss nach Widerruf die Rückzahlung 

innerhalb von 14 Tagen vornehmen.

• Händler darf aber bis zum Erhalt der Rücksendung oder dem 
Nachweis der erfolgten Rücksendung mit der Erstattung zuwarten.

• Rückzahlung hat grundsätzlich mit demselben Zahlungsmittel zu 
erfolgen, das der Kunde zur Zahlung verwendet hat. 

Widerruf – Rückzahlungen    
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• Ausschluss des Widerrufs
• Anfertigungen nach Kundenspezifikationen§312d IV Nr. 1 

GBG

• Audio- oder Videoaufzeichnungen, Entsiegelung§ 312d Nr. 2 
BGB

• Schwankungen auf dem Finanzmarkt

• leicht verderbliche Waren

• Zeitschriften, Zeitungen 

• Nicht für Rücksendung geeignet (Hygieneartikel)

• Weitere Ausschlussgründe §312d IV Nr. 6 BGB

Ausschluss Widerruf      
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Ausschluss Widerruf       
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Ausschluss Widerruf         
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Ausschluss Widerruf        
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Ausschluss Widerruf        
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Ausschluss Widerruf     
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Ausschluss Widerruf       
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ODR-Verordnung EU - Streitbeilegung

Online-Händler müssen ab 9.1.2016 eine neue 
Informationspflicht erfüllen, welche Art. 14 ODR-Verordnung 
Nr. 524/2013 zwingend vorsieht. 

Online-Händler haben die neue Informationspflicht auf ihren 
Webseiten und Marktplatzpräsenzen zu erfüllen und sollten im 
Interesse einer maximalen Rechtssicherheit zudem ihre 
Rechtstexte auf den aktuellen Stand bringen. 

Streitbeilegung      
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Streitbeilegung – EU-Plattform     

Weiterführende Informationen unter:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=DE
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Streitbeilegung        
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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB 
Datenschutzerklärung (DSE)
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AGB und DSE         (1)

• Grundsätze
• Für den Betrieb eines Online-Shops braucht es grundsätzlich 

keine AGB. Es gilt das Kaufrecht (.... des Landes des 
Konsumenten)

• AGB sind einseitig (vom Anbieter meist zu seinen Gunsten) 
vorformulierte Vertragsbedingungen.

• AGB unterliegen (im Ausland; insbesondere D) einer 
strengen Normenkontrolle; (in 305-310 BGB).
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• OR und BGB (D) regeln das Kaufrecht generell
• Durch AGB lassen sich – soweit gesetzlich zulässig – Abweichungen 

von den gesetzlichen Vorgaben erreichen (Grundsatz: Treu und 
Glauben; Art. 8 UWG). 

• Nicht konforme Regelungen sind rechtlich unwirksam und können 
nicht durchgesetzt werden.

• AGB können insbesondere den Konsumentenschutz der EU nicht 
ausser Kraft setzen. 

AGB und DSE      (2)
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• Einbezug von AGB
• Damit AGB überhaupt Vertragsbestandteil werden, müssen 

sie in den Vertrag einbezogen werden. 
• Der Händler muss den Kunden bei Vertragsschluss ausdrücklich auf 

die AGB hinweisen. 

• Der Händler muss dem Kunden die Möglichkeit geben, in 
zumutbarer Weise vom Inhalt der AGB Kenntnis zu nehmen.

• Der Kunde muss mit der Geltung der AGB einverstanden sein. 

AGB und DSE         (3)
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• Ausdrücklicher Hinweis
• Das Setzen eines Hyperlinks ist ausreichend.

• Hyperlink muss ohne Umwege zu einem Dokument oder zu 
einer separaten Seite mit den AGB führen.

• Die AGB müssen sich in unmittelbarer räumlicher und 
zeitlicher Nähe zum Bestellformular befinden. 

AGB und DSE                  (4)
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▪ Tipp 1: Ein Footer oder Link, von welchen aus die AGB von 
jeder Seite der Website aus erreichbar sind.

• Tipp 2: Es reicht nicht aus, dass der Link nur auf der 
Startseite des Shops angezeigt wird. 

• Tipp 3: Das Bestellformular muss mit einem deutlich 
gestalteten und formulierten Hinweis auf die AGB 
versehen werden. 

AGB und DSE         (5)

201



• Tipp 4: Dem Kunden muss es möglich sein, die AGB zur 
Kenntnis zu nehmen. Ein Link auf ein PDF mit den AGB 
reicht. 

• Tipp 5: Die AGB sind mit Version und Gültigkeitsdatum 
(gültig ab .... bis Widerruf) zu versehen.

• Tipp 6: Alte AGB sind aufzubewahren (10 Jahre).

• Tipp 7: Vermeiden Sie Linkketten. Direkter Aufruf ist 
sicherzustellen.  

AGB und DSE             (6)
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• Einverständnis zu AGB
• Der Kunde muss der Geltung der AGB zustimmen. 

• Mittels Checkbox über das Setzen eines Häkchens (sog. Klickkasten 
oder clickwrapping)

• Checkbox von Gesetz und Rechtsprechung zwar nicht verlangt, aber 
aus Beweisgründen für Onlinehändler wichtig

• Keine Voreinstellung des Häkchens, sondern Setzen lassen vom 
Kunden

• Checkbox darf nicht unterhalb des Bestellbuttons liegen.

AGB und DSE          (7)
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AGB und DSE         (8)
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        Ich akzeptiere die -> allgemeinen Geschäftsbedingungen

AGB und DSE         (9)

Achtung Abmahngefahr: 
Verzichten Sie auf weitergehende Klauseln wie „ich habe die AGB 
gelesen und verstanden und bin mit der Geltung einverstanden...“ 

Derartige Klauseln sind nach § 309 Nr. 12 b BGB (D) unwirksam, da 
es sich um Tatsachenbestätigungen handelt, für die ein 
gesetzliches Klauselverbot gilt. 
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• Verspäteter Hinweis
• Wenn erst im Bestätigungsmail auf die AGB hingewiesen wird, ist das 

zu spät.

• AGB würden hier nur gültig, wenn der Kunden nachträglich 
ausdrücklich nachweisbar den zugestellten AGB zustimmt. 

AGB und DSE        (10)
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• Überraschende Klauseln
• Wird in den AGB eines Software-Verkäufers eine Klausel 

„versteckt“, die den Käufer zur Abnahme und Bezahlung zukünftiger 
Updates der Software verpflichtet, so ist das eine überraschende 
Klausel gemäss § 305 Abs. 1 BGB, die nicht Vertrags-bestandteil 
wird. 

• Dasselbe gilt, wenn sich eine Zahlungspflicht des Kunden 
ausschliesslich aus den AGB eines Gewinnspielanbieters ergibt 
(Kammergericht Urteil vom 18.9.2009, 5 U 81/07).

AGB und DSE        (11)
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• Inhalt von AGB
• Alle AGB-Klauseln, welche im B2C-Bereich den Konsumenten 

schlechter stellen, dürften vor § 307 bis 309 BGB nicht Stand 
halten. 

• Tipp: Das Netz wimmelt von AGB mit unwirksamen Klauseln. 
Übernehmen Sie daher unter keinen Umständen ungeprüft 
die AGB eines anderen Anbieters. 

AGB und DSE        (12)
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• Beispiele unwirksamer Klauseln
• Lieferfrist „....in der Regel 1-2 Werktage....“ Es fehlt an 

hinreichender Bestimmtheit

 OLG Bremen Urteil vom 8.9.2009 – 2 W 55/09

• „....der Vertrag wahlweise durch schriftliche Bestätigung (E-
Mail, Fax, Brief) oder durch Versenden der Ware zustande 
kommt.....“

 LG Leipzig Urteil vom 4.2.2010 – 8 O 1799/09 

AGB und DSE        (13)
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• Beispiele unwirksamer Klauseln (2)
• „.....Die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist 

ausgeschlossen.....“

• Jeder Haftungsausschluss für Vorsatz, Grobe Fahrlässigkeit, 
Personenschäden und Produkteschäden etc. ist verboten 
(100 OR)

• Die Haftung kann nur – wenn überhaupt – für leichte 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen werden.

• Tipp: lassen Sie Ihre Haftungsbestimmungen anwaltlich 
überprüfen. 

AGB und DSE        (14)
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• Beispiele unwirksamer Klauseln: 
• Ausschluss der Gewährleistungsrechte: Der Shopbetreiber kann durch seine 

AGB die gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht einschränken oder 
ausschliessen, soweit es um Neuware geht (§ 309 Nr. 8b BGB)

• Gesetzliche Gewährleistung beträgt 2 Jahre.

• Nur bei Gebrauchtwaren ist eine Verkürzung auf 1 Jahr zulässig. 

AGB und DSE      (15)
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• Unwirksame Klauseln:
• Unwirksam sind Klauseln, die kurzfristige Preiserhöhungen vorsehen. 

• Jede Preisanpassung muss so formuliert werden, dass sie sich auf nachträgliche 
Kostenerhöhungen beschränkt und die Erzielung eines „zusätzlichen Gewinnes“ 
ausschliesst.

   BGH-Urteil vom 11.10.2007 – III ZR 63/07

AGB und DSE        (16)
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• Unwirksame Klauseln:
• „Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, senden wir Ihnen 

in Einzelfällen einen qualitativ und preislich gleichwertigen Artikel 
(Ersatzartikel) zu....“

• BHG-Urteil vom 21.9.2005 – VIII ZR 284/04

AGB und DSE        (17)
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• Unwirksame Klauseln: 
• Im B2C-Bereich trägt der Online-Shopbetreiber das Risiko für 

Transportschäden (§474 Abs. 4 BGB). 
• Es ist daher unzulässig, das Transportrisiko auf den Kunden abzuwälzen. 

• Ebenso unzulässig ist die Rechnungsstellung für eine Transportversicherung. 
Diese ist nicht nötig, weil der Anbieter das Transportrisiko trägt. 

AGB und DSE      (18)
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• AGB in mehreren Sprachen
• Wenn der Onlineshop in mehreren Sprachen angeboten wird, sollten die AGB 

ebenfalls in mehreren Sprachen lesbar gehalten werden.

• Onlineshop-Betreiber hat zu beweisen, dass der Konsument die AGB zur 
Kenntnis nehmen konnte, weil er sich darauf beruft (Art. 8 ZGB). 

AGB und DSE      (19)
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Rechtswahlklauseln
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Rechtswahlklauseln     

In der Rom-1 Verordnung der EU finden sich Regelungen zum 
anwendbaren Recht bei grenzüberschreitenden Verträgen. 

Rechtswahlklauseln entfalten jedoch nur Wirkungen im B2B-
Bereich. 

Verbraucherschutznormen können durch eine Rechtswahl 
nicht ausgeschlossen werden. Der Konsument kann sich 
immer auf das Recht seines gewöhnlichen Aufenthalts resp. 
Wohnsitzes berufen. 

Im B2C-Bereich bringen Rechtswahlklauseln („Es gilt 
Schweizerisches Recht...“) NICHTS. 
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OLG Oldenburg, Beschluss vom 23.09.2014, Az.: 6 U 113/14

Ein Online-Händler, dessen Angebote sich auch an Verbraucher im Ausland richten, darf in 
seinen AGB nicht ohne Weiteres die Rechtswahlklauseln "Diese Vertragsbedingungen 
unterliegen deutschem Recht" verwenden. 
In den AGB muss zusätzlich der Hinweis erfolgen, dass für den Verbraucher günstigere 
nationale Bestimmungen davon nicht berührt sind.

Unser Tipp: Passen Sie Ihre AGB in Bezug auf die Formulierung der Rechtswahl sofort an.

Rechtswahl in den AGB
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Gerichtsstandsklauseln
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Gerichtsstandsklauseln   

 Art. 23 der EU-Verordnung über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen (EuGV-VO) lässt schriftliche 
Gerichtstandsvereinbarungen zu.

Gerichtstandsklauseln entfalten jedoch nur Wirkungen im B2B-
Bereich. 

Der Konsument kann nach Art. 16 EuGV-VO nur im Staat 
verklagt werden, in dem er seinen Wohnsitz hat. Im B2C-
Bereich bringen Gerichtstandsklauseln (z.B. „Zuständig für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag sind die Gerichte am Sitz des 
Anbieters....“) NICHTS. 
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Urheberrechte im Online-Shop
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Verwendung von Bildern 

• Produktebeschreibung und Bilder

• Verwendung nur von Abbild des zu verkaufenden Artikels und 
nicht ein Bild, das dem Originalprodukt lediglich ähnelt

• Keine Bilder mit Urheberrechten Dritter publizieren

• Keine Bilder von markengeschützten Produkten

• Bundesgerichtshof (D) hat im Jahre 2011 entschieden, dass ein Bild ebenso 
wie die textliche Beschreibung verbindlich sein kann, wenn der Kunde auf 
eine bestimmte Eigenschaft vertraut (BGH-Urteil vom 12.1.2011 – VIII ZR 
346/09)
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Zusammenfassung
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Zusammenfassung

• eCommerce & Online-Marketing in CH, insbesondere aber in EU 
(grenzüberschreitende Werbung und Kundenbedienung), unterliegen vielen und 
zum Teil sehr detaillierten Vorgaben.

• Diese Vorgaben müssen zwingend eingehalten werden, weil sie gesetzliche 
Vorgaben sind. Das Unternehmen – insbesondere VR und GL – tragen die 
Verantwortung für die Gesetzeskonformität in allen Ländern der Marktpräsenz und 
Kundenakquise.

• Staatliche Regulierungsbehörden (Wettbewerbsaufsichten; nationale 
Konsumentenschutzorganisationen) und die Konkurrenz (Abmahnungen und 
Klagen wegen Wettbewerbsverletzung und unlauterem Wettbewerb) und sowie die 
Konsumenten (mit Klagerecht am Wohnsitz) überwachen und haben sehr starke 
Eingriffsrechte.

• Es drohen aus den verschiedensten Rechtsgründen (neu auch Datenschutz) sehr 
hohe Bussen und massive Eingriffe in die Tätigkeiten der Unternehmen (auch CH-
Unternehmen) 225



www.fsdz.ch
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www.e-comtrust.ch
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www.eu-datenschutz-vertreter.ch
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Gruppenarbeit

Wir prüfen in Gruppen einen oder mehrere Online-Shop auf EU-Konformität in 
Bezug auf folgende Anforderungen: 

• Anbieterkennzeichnung und Impressumspflichten
• Produktebezeichnungen
• Einsatz von Cookies mit Sammlung von 

Personendatden
• Verwendung von Photographie und anderen 

urheberrechtlich geschützten Darstellungen
• Warenkorb (AGB-Einbindung, DSE-Einbindung inkl. 

Hinweise auf DS-Anlaufstellen im Ausland, 
clickwrapping, Button-Gesetz (D), Verpackung und 
Recycling)

• Bestätigungsmail (soweit möglich)
• Einsatz von Influencern (Social Media Kanäle)
• Widerruf und Widerrufsbelehrungen
• Hinweise auf Streitbeilegung
• AGB-Inhalte (Haftungsbestimmungen gemäss 

Art. 100 OR, Rechtswahlklauseln und 
Gerichtsstansklauseln gegenüber 
Konsumenten)
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Besten Dank

231


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: Praxisübung
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8: Ausgangslage
	Slide 9: Abgrenzung 1
	Slide 10: Abgrenzung 2
	Slide 11
	Slide 12: Gerichtsentscheide zu B2B oder B2C
	Slide 13
	Slide 14: Anwendbare Rechtsordnungen
	Slide 15: Anwendbare Rechtsordnungen       (2)
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38: 2.  Das neue Datenschutz-Recht in CH und EU
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45: Gewerbliche Ausrichtung
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	Slide 61
	Slide 62
	Slide 63
	Slide 64
	Slide 65
	Slide 66
	Slide 67
	Slide 68
	Slide 69
	Slide 70
	Slide 71
	Slide 72
	Slide 73
	Slide 74
	Slide 75
	Slide 76
	Slide 77
	Slide 78: CH-Internetrecht
	Slide 79
	Slide 80
	Slide 81
	Slide 82
	Slide 83
	Slide 84
	Slide 85
	Slide 86
	Slide 87
	Slide 88
	Slide 89
	Slide 90
	Slide 91
	Slide 92
	Slide 93
	Slide 94
	Slide 95
	Slide 96
	Slide 97
	Slide 98
	Slide 99
	Slide 100
	Slide 101: EU-Internetrecht
	Slide 102: EU-weit identische Regelungen für
	Slide 103: Nicht vollharmonisiert in EU für
	Slide 104: Gefahren der Nichtkonformität zu EU-Internetrecht   (eCommerce-Recht)
	Slide 105: Gefahren von Nichtkonformitäten
	Slide 106: Kosten der Abmahnungen
	Slide 107: Kostenübersicht der Abmahnungen
	Slide 108
	Slide 109: Anbieterkennzeichnung Impressumspflichten
	Slide 110: Impressumspflichten
	Slide 111: Impressumspflichten     (2)
	Slide 112: Impressumspflichten     (3)
	Slide 113: Impressumspflichten     (4)
	Slide 114: Impressumspflichten     (5)
	Slide 115: Impressumspflichten     (6)
	Slide 116: Impressumspflicht     (7)
	Slide 117: Impressumspflichten     (8)
	Slide 118: Impressumspflichten     (9)
	Slide 119: Rechtsprechung § 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
	Slide 120: Rechtsprechung § 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
	Slide 121
	Slide 122: Rechtsprechung § 312d Abs. 1 BGB, Art. 246a § 1 Abs. 1 EGBGB, § 5 TMG, Art. 14 ODR-VO
	Slide 123: Impressumspflicht      
	Slide 124: Impressumspflicht     
	Slide 125: Impressumspflichten     
	Slide 126: Impressumspflichten     
	Slide 127: Impressumspflichten     
	Slide 128: Impressumspflichten     
	Slide 129: Impressumspflichten     
	Slide 130: Produktebezeichnungen
	Slide 131
	Slide 132: Waren und Dienstleistungen   (1)
	Slide 133: Waren und Dienstleistungen   (2)
	Slide 134: Waren und Dienstleistungen   (3)
	Slide 135: Waren und Dienstleistungen   (4)
	Slide 136: Verwendung von Bildern 
	Slide 137
	Slide 138
	Slide 139
	Slide 140
	Slide 141
	Slide 142
	Slide 143
	Slide 144
	Slide 145
	Slide 146
	Slide 147: Werbefotos Frankreich Kennzeichnungspflicht für manipulierte Fotos
	Slide 148
	Slide 149
	Slide 150
	Slide 151
	Slide 152
	Slide 153
	Slide 154
	Slide 155
	Slide 156
	Slide 157: Versandkosten
	Slide 158: Zahlungsmittel
	Slide 159: Lieferung - Lieferzeit     
	Slide 160
	Slide 161
	Slide 162
	Slide 163
	Slide 164
	Slide 165
	Slide 166
	Slide 167: Waren und Dienstleistungen    
	Slide 168: Waren und Dienstleistungen   
	Slide 169
	Slide 170: Rücknahme Lizenzierungen
	Slide 171
	Slide 172
	Slide 173
	Slide 174
	Slide 175
	Slide 176
	Slide 177: Influencer-Marketing          #ad 
	Slide 178
	Slide 179
	Slide 180: Widerruf  - Allgemeines    
	Slide 181: Widerruf  - Allgemeines    
	Slide 182: Widerruf  - Allgemeines    
	Slide 183: Widerruf  - Allgemeines    
	Slide 184: Widerruf - Gutschrift auf Kundenkonto 
	Slide 185: Widerruf – Rückzahlungen    
	Slide 186
	Slide 187
	Slide 188
	Slide 189
	Slide 190
	Slide 191
	Slide 192
	Slide 193: ODR-Verordnung EU - Streitbeilegung
	Slide 194
	Slide 195
	Slide 196: Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB  Datenschutzerklärung (DSE)
	Slide 197: AGB und DSE         (1)
	Slide 198: AGB und DSE      (2)
	Slide 199: AGB und DSE         (3)
	Slide 200: AGB und DSE                  (4)
	Slide 201: AGB und DSE         (5)
	Slide 202: AGB und DSE              (6)
	Slide 203: AGB und DSE          (7)
	Slide 204: AGB und DSE         (8)
	Slide 205: AGB und DSE         (9)
	Slide 206: AGB und DSE         (10)
	Slide 207: AGB und DSE        (11)
	Slide 208: AGB und DSE        (12)
	Slide 209: AGB und DSE        (13)
	Slide 210: AGB und DSE        (14)
	Slide 211: AGB und DSE      (15)
	Slide 212: AGB und DSE        (16)
	Slide 213: AGB und DSE        (17)
	Slide 214: AGB und DSE      (18)
	Slide 215: AGB und DSE      (19)
	Slide 216
	Slide 217
	Slide 218
	Slide 219
	Slide 220
	Slide 221
	Slide 222: Verwendung von Bildern 
	Slide 223
	Slide 224
	Slide 225
	Slide 226
	Slide 227
	Slide 228
	Slide 229
	Slide 230
	Slide 231

